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RECHTSÄNDERUNGEN 2023/2024 

 

AUSBILDUNG ZUM/ZUR STEUERFACHANGESTELLTEN 

Rechtsänderungen 2023/2024 

Wachstumschancengesetz  

(ohne Zeitangabe gilt die Regelung ab 2024, ansonsten ist das Jahr der Gültigkeit angegeben) 

Einkommensteuer 

Abzugsgrenze für Geschenke 

§ 4 (5) Nr. 1 EStG 

Die Abzugsgrenze für Geschenke wird auf 50 € erhöht. 

Zinsschranke  

§ 4h EStG 

Konzernklausel und die Escapeklausel werden 
gestrichen. 

Die Freigrenze von 3 Mio. € wird ein Freibetrag. 

Sonderregelung der privaten 
Nutzung von Elektrofahrzeugen 

§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 Nr. 3, 5 EStG 

Der bestehende Höchstbetrag wird von 60.000 € auf 
70.000 € angehoben.  

Die Reichweitengrenze bei Hybridfahrzeugen wird auf 
80 km erhöht. 

Degressive AfA 

§ 7 (2) EStG 

Der AfA-Höchstsatz der degressiven AfA beträgt das 
Zweifache der linearen AfA, max. 20% Sie ist 
beschränkt auf Anschaffungen zwischen dem 1.4. und 
31.12.2024. 

Degressive AfA auf Gebäude 

§ 7(5a) EStG 

Degressive AfA von 5% auf Gebäude, die 
Wohnzwecken dienen, wenn mit der Herstellung nach 
dem 30.09.3023 und vor dem 01.10.2029 begonnen 
worden ist oder in diesem Zeitraum der 
Vertragsabschluss wirksam geworden ist. 

Sonderabschreibung für 
Mietwohnungsneubau 

§ 7b EStG 

(ab 2023) 

Die Sonderabschreibungen für den 
Mietwohnungsneubau können dann in Anspruch 
genommen werden, wenn durch Baumaßnahmen auf 
Grund nach dem 31.12.2022 und vor dem 1.10.2029 
gestellten Bauantrags oder einer in diesem Zeitraum 
getätigten Bauanzeige neue, bisher nicht vorhandene, 
Wohnungen hergestellt werden. Die Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten dürfen in diesen Fällen 5.200 
€ je Quadratmeter Wohnfläche nicht übersteigen.  

Die Bemessungsgrundlage für die 
Sonderabschreibungen beträgt maximal 4.000 € je 
Quadratmeter Wohnfläche. 

Sonderabschreibung  

§ 7g EStG 

Anhebung der Sonderabschreibung auf 40%. 

Pauschale Übernachtung im 
Fahrzeug 

§ 9 (1) Nr. 5b EStG 

Erhöhung der Pauschale auf 9 €. 
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RECHTSÄNDERUNGEN 2023/2024 

 

AUSBILDUNG ZUM/ZUR STEUERFACHANGESTELLTEN 

 

Verlustabzug  

§ 10d EStG 

(gilt auch für die Körperschaftsteuer) 

Beim Verlustvortrag wird der 
Mindestbesteuerungssockelbetrag auf 70% bis 2027 
erhöht. 

Erhöhung steuerpflichtiger 
Rentenanteil, Abschmelzung 
Versorgungsfreibetrag und 
Altersentlastungsbetrag 

§§ 19, 22, 24a EStG 

Streckung des Besteuerungsanteils, des 
Versorgungsfreibetrags und des 
Altersentlastungsbetrags bis zum Jahr 2058. 

Anhebung der Freigrenze für 
private Veräußerungsgeschäfte 

§ 23 Abs. 3 Satz 5 EStG 

Die Freigrenze wird auf 1.000 € erhöht. 

Thesaurierungsbegünstigung 

§ 34a EStG 

 

Erhöhung des begünstigungsfähigen Gewinns für 
Steuerpflichtige, die nicht dem Spitzensteuersatz 
unterliegen um die gezahlte Gewerbesteuer und die 
Beträge, die zur Zahlung der Einkommensteuer nach § 
34a (1) EStG entnommen werden.  

Steuerfreie und tarifbesteuerte Gewinne, die im 
Unternehmen belassen werden, können vorrangig 
entnommen werden.  

Körperschaftsteuer 

Option zur 
Körperschaftsbesteuerung 

§ 1a EStG 

Anwendungsbereich wird auf alle 
Personengesellschaften ausgeweitet.  

Umsatzsteuer 

Elektronische Rechnung 

§ 14 UStG 

(ab 2025) 

Einführung einer verpflichtenden Verwendung von 
elektronischen Rechnungen. 

Befreiung 
Umsatzsteuervoranmeldungspflicht 

§ 18 UStG 

Erhöhung des Schwellenwertes zur Befreiung von der 
Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldungen und zur 
Entrichtung von Vorauszahlungen auf 2.000 €. 

Kleinunternehmer 

§ 19 UStG 

Abschaffung der umsatzsteuerlichen Erklärungspflicht 
für Kleinunternehmer. 

Ist-Besteuerung 

§ 20 UStG 

Erhöhung der Grenze für die Istbesteuerung auf 
800.000 €. 

Steuersatz Gas 

(befristet bis 29.02.2024) 

Vorübergehende Gewährung des ermäßigten 
Steuersatzes. 

Abgabenordnung  

Grenze der Buchführungspflicht 

§ 141 AO 

Anhebung der Grenzen für den Umsatz auf 800.000 € und 
für den Gewinn auf 80.000€. 


